
  20.12.2000 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.12.2000 

Geschäftszahl 

98/13/0236 

Rechtssatz 

Der Grundsatz von Treu und Glauben schützt nicht ganz allgemein das Vertrauen des Abgabepflichtigen auf die 
Rechtsbeständigkeit einer allenfalls auch unrichtigen abgabenrechtlichen Beurteilung für die Vergangenheit. Die 
Beh ist vielmehr verpflichtet, von einer als gesetzwidrig erkannten Verwaltungsübung abzugehen (Hinweis E 
18.12.1996, 94/15/0151). Der Umstand, dass eine abgabenbehördliche Prüfung eine bestimmte Vorgangsweise 
des Abgabepflichtigen unbeanstandet gelassen hat, hindert die Beh nicht, diese Vorgangsweise für spätere 
Zeiträume als rechtswidrig zu beurteilen (Hinweis E 19.11.1988, 98/15/0150). 

Beachte 

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 

98/13/0237 E 20. Dezember 2000 


